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Sehr geehrter Herr Präsident! 

Ich beantworte die an mich gerichtete schriftliche parlamentarische Anfrage Nr. 11967/J 

des Abgeordneten Gerald Loacker, Kolleginnen und Kollegen betreffend Finanzierung 

der Ärztekammer 2021 wie folgt: 

Frage 1: 

 Wie hoch war 2021 der Gesamtertrag der Bundes-Ärztekammer? 

Im Jahr 2021 betrug der Gesamtertrag EUR 17,385.034,00. 

a. davon die Beiträge, die von Länder-Ärztekammern an die Bundes-Ärztekammer 
gem. § 132 Ärztegesetz flossen? 

Von den Länder-Ärztekammern wurden EUR 16,033.440,00 an die Bundes-Ärztekammer 
übermittelt. 

Frage 2: 

 Wie hoch war 2021 der Gesamtaufwand? 

Der Gesamtaufwand war EUR 13,493.102,00. 
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a. davon der Aufwand für die Funktionärsgebühren und Funktionäre? 

Der Aufwand für die Funktionärsgebühren und Funktionäre betrug EUR 1,660.305,00. 

b. davon der Personalaufwand? 

Der Personalaufwand betrug EUR 7,030.379,00. 

i. davon der Aufwand für die Altersvorsorge? 

Der Aufwand für die Altersvorsorge betrug EUR 408.138,00. 

ii. davon der Aufwand für die Abfertigungen? 

Der Aufwand für die Abfertigungen betrug EUR 249.054,00. 

c. davon der restliche Aufwand? 

Der restliche Aufwand betrug EUR 4,802.418,00. 

i. davon der Aufwand für Verwaltung? 

Der Verwaltungsaufwand betrug EUR 4,087.266,00. 

ii. davon der Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit? 

Der Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit betrug EUR 715.152,00. 

Frage 3: 

 Wie hoch war 2021 das Betriebsergebnis? 

Das Betriebsergebnis betrug EUR 3,891.931,00. 

Frage 4: 

 Wie hoch war 2021 das Finanzergebnis? 

Das Finanzergebnis ergab ein Minus von EUR -321.483,00. 

Frage 5: 

 Wie hoch war 2021 der Jahresüberschuss? 

Der Jahresüberschuss betrug 3,570.448,00. 

Frage 6: 

 Wie hoch war 2021 die Bilanzsumme? 

Die Bilanzsumme betrug EUR 31,184.666,00. 

a. davon das Anlagevermögen? 

Das Anlagevermögen betrug EUR 17,245.973,00. 

i. davon die Sachanlagen? 

Die Sachanlagen betrugen EUR 324.803,00. 
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ii. davon die Finanzanlagen? 

Die Finanzanlagen betrugen EUR 16,484.754,00. 

1. davon das Wertpapiervermögen? 

Das Wertpapiervermögen betrug EUR 14,451.694,00. 

b. davon das Umlaufvermögen? 

Das Umlaufvermögen betrug EUR 13,407.534,00. 

i. davon die Geldmittel/Bankeinlagen? 

Die Bankeinlagen betrugen EUR 12,377.172,00. 

c. davon das Eigenkapital? 

Das Eigenkapital betrug EUR 19,339.511,00. 

d. davon die Rückstellungen? 

Die Rückstellungen betrugen EUR 8,505.592,00. 

i. davon die Pensionsrückstellungen? 

Die Pensionsrückstellungen betrugen EUR 5,482.265,00. 

1. Zugänge? 

Die Zugänge betrugen EUR 0,00. 

2. Abgänge? 

Die Abgänge betrugen EUR 109.640,00. 

i. davon die Abfertigungsrückstellungen? 

Die Abfertigungsrückstellungen betrugen EUR 1,787.354,00. 

1. Zugänge? 

Die Zugänge betrugen EUR 0,00. 

2. Abgänge? 

Die Abgänge betrugen EUR 190.518,00. 

Frage 7: 

 Wie hoch war 2021 der Mitarbeiterstand? 

Der Mitarbeiter:innenstand betrug 67,75 VZÄ zum 31.12.2021. 

Frage 8: 

 Wie viele Bezügebezieher:innen erhielten 2021 insgesamt Ruhe- bzw. 
Versorgungsbezüge und wie hoch waren die durchschnittlichen Ruhe- bzw. 
Versorgungsbezüge? 
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Es sind insgesamt sechs Bezügebezieher:innen und die durchschnittliche Ruhe- bzw. 
Versorgungsbezüge betrugen EUR 64.988,00. 

a. Wie viele der Bezügebezieher:innen erhielten 2021 Ruhe- bzw. 

Versorgungsbezüge unter 70% (€ 3.970) der ASVG-Höchstbeitragsgrundlage 

2021? 

Im Jahr 2021 gab es eine:n Bezügebezieher:in unter 70 % der ASVG-

Höchstbeitragsgrundlage. 

b. Wie viele der Bezügebezieher:innen erhielten 2021 Ruhe- bzw. 

Versorgungsbezüge zwischen 70% (€ 3.970) und 140% (€ 7.940) der ASVG-

Höchstbeitragsgrundlage 2021? 

Im Jahr 2021 gab es vier Bezügebezieher:innen der ASVG-Höchstbeitragsgrundlage. 

c. Wie viele der Bezügebezieher:innen erhielten 2021 Ruhe- bzw. 

Versorgungsbezüge über 140% (€ 7.940) der ASVG-Höchstbeitragsgrundlage 

2021? 

Im Jahr 2021 gab es eine:n Bezügebezieher:in über 140 % der ASVG-

Höchstbeitragsgrundlage. 

d. Wie hoch war der durchschnittliche Ruhe- bzw. Versorgungsbezug? 

Der durchschnittliche Ruhe- bzw. Versorgungsbezug betrug EUR 64.988,00. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Johannes Rauch 
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